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Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fremdrentenrechts 

A. Problem 

Leistungsausschluß für Personen, deren Handeln die Gewährung 
von Leistungen des Fremdrentenrechts verbietet. 

B. Lösung 

Ausschluß von Leistungen nach dem Fremdrentengesetz für Per-
sonen, die gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaat-
lichkeit verstoßen haben oder die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekämpft haben 
sowie für Personen, die in den Herkunftsgebieten einem herr-
schenden System politischer Unterdrückung — unter anderem 
durch Wahrnehmung geheimdienstlicher oder sicherheitspolizeili-
cher Aufgaben für einen Staatssicherheitsdienst — erheblich Vor-
schub geleistet haben. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Der Gesetzentwurf führt zu geringfügigen nicht quantifizierbaren 
Minderausgaben bei den Trägern der gesetzlichen Renten- und 
Unfallversicherung. 

Quantifizierbare Auswirkungen auf andere öffentliche Haushalte 
ergeben sich nicht. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fremdrentenrechts 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Fremdrentengesetzes 

§ 1 des Fremdrentengesetzes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 824-2, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Ar-
tikel 15 des Rentenreformgesetzes 1992 vom 18. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2261) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die bisherige Fassung der Vorschrift wird Ab-
satz 1. 

2. Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 
Personen, die 

1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben, 

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland bekämpft ha-
ben oder 

3. in den Herkunftsgebieten einem herrschenden 
System politischer Unterdrückung — unter an-
derem durch Wahrnehmung geheimdienstli-
cher oder sicherheitspolizeilicher Aufgaben für 
einen Staatssicherheitsdienst — erheblich Vor-
schub geleistet haben. 

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Personen, die sich vor dem 
30. Juni 1989 von den Systemen politischer Unter-
drückung abgewendet haben, sofern dies in einem 
entsprechenden Verhalten zum Ausdruck gekom-
men ist. " 

Artikel 2 

Änderung des Fremdrenten- und Auslandsrenten
--Neuregelungsgesetzes 

Artikel 6 des Fremdrenten- und Auslandsrenten

-

-Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 824-3, veröffentlichten 

Bonn, den 14. Februar 1990 

Dr. Dregger, Dr. Bötsch und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 16 des 
Rentenreformgesetzes 1992 vom 18. Dezember 1989 
(BGB1. I S. 2261) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 3 wird eingefügt: 

„§ 3a 

Besteht vor dem 1. Februar 1990 ein Anspruch 
auf Zahlung einer Rente für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten, ist § 1 des Fremdrentengesetzes 
in der bis zum 31. Januar 1990 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. Dies gilt auch bei Verände-
rungen der Anspruchsvoraussetzungen und für 
Neufeststellungen, wenn die Rentenbezugszeiten 
unmittelbar aneinander anschließen." 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird eingefügt: 

„(2) Besteht vor dem 1. Februar 1990 ein An-
spruch auf Zahlung einer Rente, ist § 1 des 
Fremdrentengesetzes in der bis zum 31. Januar 
1990 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
Dies gilt auch für Zeiten eines weiteren Renten-
bezugs auf Grund einer neuen Rentenfeststel-
lung, wenn die Rentenbezugszeiten unmittelbar 
aneinander anschließen." 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze 3 bis 5. 

Artikel 3 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1990 
in Kraft. 
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Begründung 

Zu Artikel 1 

Das Fremdrentengesetz enthält im Gegensatz zu an-
deren Gesetzen, z. B. dem Bundesvertriebenengesetz, 
dem Häftlingshilfegesetz, dem Lastenausgleichsge-
setz und dem Bundessentschädigungsgesetz keine 
Vorschrift, die Personen, die u. a. in den Herkunftsge-
bieten Systemen politischer Unterdrückung Vorschub 
geleistet haben, von der Anwendung dieses Gesetzes 
ausschließt. 

Die politische Entwicklung insbesondere in der DDR 
und die dadurch inzwischen weitgehend auch in den 
Ostblockstaaten erreichte Freizügigkeit macht es not-
wendig, Personen, die herrschenden Systemen politi-
scher Unterdrückung in den Herkunftsgebieten er-
heblich Vorschub geleistet und damit zur Machterhal-
tung wesentlich beigetragen haben, bei einer Über-
siedlung in das Bundesgebiet von Leistungen der ge-
setzlichen Unfall- oder Rentenversicherung nach dem 
Fremdrentengesetz auszuschließen. Dabei setzt ein 
„erhebliches Vorschubleisten" die Entfaltung einer 
persönlichen Initiative und einer Tätigkeit voraus, die 
dazu geeignet und bestimmt ist, die politischen Ziele 
des Systems politischer Unterdrückung auf nicht ganz 
unbedeutenden Gebieten erkennbar zu fördern, um 
den Herrschaftsanspruch dieses Systems zu festigen 
oder auszudehnen oder um den Widerstand gegen 
dieses System auszuschalten oder zu unterdrücken. 
Hierzu zählen u. a. auch Personen, die dadurch erheb-
lich Vorschub geleistet haben, daß sie geheimdienst-
liche oder sicherheitspolizeiliche Aufgaben für einen 
Staatssicherheitsdienst wahrgenommen haben. Her-
kunftsgebiete im Sinne dieser Vorschrift sind Gebiete, 
in denen nach dem Fremdrentengesetz zu berück-
sichtigende Zeiten zurückgelegt sein können. 

Dieser Leistungsausschluß soll erst recht für Personen 
gelten, die durch ihr Verhalten gegen Grundsätze der 
Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen 
oder die die freiheitliche demokratische Grundord-
nung bekämpft haben. Bei der Prüfung der Frage, ob 

Verstöße gegen die Grundsätze der Menschlichkeit 
oder Rechtsstaatlichkeit vorliegen, können Erkennt-
nisse der Zentralen Erfassungsstelle der Landesjustiz-
verwaltungen Salzgitter hilfreich sein. 

Personen, die sich möglicherweise jetzt in das Bun-
desgebiet absetzen, um zu verhindern, daß sie wegen 
ihrer Tätigkeit politisch oder gar strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden oder die dies auch 
nur deshalb tun, weil sie ihre bisherigen P rivilegien 
verlieren, sollen hier Leistungen der Solidargemein-
schaft nicht erhalten. 

Der Leistungsausschluß soll nicht diejenigen Perso-
nen treffen, die sich vor dem Einsetzen des Demokra-
tisierungsprozesses — als Stichtag gilt hierfür der 
30. Juni 1989 — von Systemen politischer Unterdrük-
kung abgewendet haben, wenn dies durch ein ent-
sprechendes Verhalten nach außen hin deutlich er-
kennbar geworden ist. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschriften bewirken, daß nur Personen, die 
noch keine Leistungen aus der gesetzlichen Unf all

--oder Rentenversicherung beziehen, von dem Lei-
stungsausschluß erfaßt werden. Die Vorschriften gel-
ten auch für Hinterbliebene, soweit nicht in ihrer Per-
son selbst Ausschlußgründe vorliegen. 

Zu Artikel 3 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 4 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 




